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Regeste

Betreibungsverfahren | Schuldbetreibungs- und Konkursrecht

Erwägungen

E. 1
Am 10. Januar 2018 erhob die Beschwerdeführerin in vier gegen sie gerichteten
Betreibungsverfahren Beschwerde bei der unteren Aufsichtsbehörde über das Betreibungs-
und Konkursamt. Mit Entscheid vom 25. Januar 2018 trat die untere Aufsichtsbehörde auf
die Beschwerde mangels Antrags und Begründung nicht ein. Dagegen hat die
Beschwerdeführerin am 31. Januar 2018 (Postaufgabe) Beschwerde an das
Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt als obere Aufsichtsbehörde erhoben. Mit
Entscheid vom 21. März 2018trat das Appellationsgericht auf die Beschwerde nicht ein. Es
auferlegte der Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 300.--
und eine Busse von Fr. 500.--. Am 3. April 2018 (Postaufgabe) hat die Beschwerdeführerin
gegen diesen Entscheid Beschwerde an das Bundesgericht erhoben. Am 7. April 2018 hat
die Beschwerdeführerin ein weiteres Schreiben eingereicht.

E. 2
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid der oberen Aufsichtsbehörde in
Schuldbetreibungs- und Konkurssachen, so dass die Eingabe als Beschwerde in Zivilsachen
entgegenzunehmen ist ( Art. 72 Abs. 2 lit. a, Art. 74 Abs. 2 lit. c, Art. 75 BGG ). Gemäss
Art. 42 Abs. 1 BGG hat die Beschwerde Anträge zu enthalten und nach Art. 42 Abs. 2 BGG
ist in der Beschwerdebegründung in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der
angefochtene Akt Recht verletzt. Die Begründung muss sachbezogen sein und sich auf den
Streitgegenstand beziehen und beschränken; die beschwerdeführende Partei hat in gezielter
Auseinandersetzung mit den für das Ergebnis des angefochtenen Entscheides
massgeblichen Erwägungen plausibel aufzuzeigen, welche Rechte bzw. Rechtsnormen die
Vorinstanz verletzt haben soll ( BGE 140 III 86 E. 2 S. 88 f.; 140 III 115 E. 2 S. 116).

E. 3
Das Appellationsgericht hat erwogen, die Beschwerdeführerin wehre sich in ihrer
Beschwerde vom 10. Januar 2018, wie bereits in früheren ähnlich gelagerten Beschwerde-
und Revisionsverfahren, gegen verschiedene gegen sie eingeleitete Betreibungen. Sie stelle
die Rechtmässigkeit einer Grundstückgewinnsteuerforderung in Frage, die dem
Zahlungsbefehl Nr. vvv vom 22. August 2013 zugrunde gelegen sei. Die
Beschwerdeführerin sei aber bereits wiederholt darauf aufmerksam gemacht worden, dass
der materiell-rechtliche Bestand einer Forderung nicht mittels Beschwerden an die
Aufsichtsbehörden überprüft werden könne. Die Beschwerdeführerin habe in ihrer
Beschwerde an die untere Aufsichtsbehörde nicht dargelegt, inwiefern allfällige Einwände



gegen die im Jahre 2013 in Betreibung gesetzte Forderung zur Unrechtmässigkeit oder
Unangemessenheit der von ihr nunmehr monierten Zahlungsbefehle aus einem ganz
anderen Zeitraum (Zahlungsbefehle Nr. www, xxx, yyy und zzz) führen sollen. Sie habe
nicht ansatzweise aufgezeigt, welcher Entscheid des Betreibungsamts rechtswidrig oder
unangemessen gewesen sein soll bzw. eine Rechtsverzögerung oder Rechtsverweigerung
darstellen soll. Die untere Aufsichtsbehörde sei deshalb zu Recht auf die Beschwerde nicht
eingetreten. Die Beschwerdeführerin zeige auch mit ihrer Beschwerde an die obere
Aufsichtsbehörde nicht im Ansatz auf, warum die untere Aufsichtsbehörde zu Unrecht auf
ihre Beschwerde nicht eingetreten sei. Wegen mutwilliger Prozessführung auferlegte das
Appellationsgericht ihr die Kosten und eine Busse.

E. 4
Vor Bundesgericht verlangt die Beschwerdeführerin die Einholung einer schriftlichen
Bestätigung über eine Stammdatenberichtigung zum Steuerjahr 2009. Sie macht geltend,
der angefochtene Entscheid befasse sich nicht damit. Sie legt jedoch nicht dar, dass sie vor
den Vorinstanzen einen entsprechenden Antrag gestellt hätte. Ihre weitschweifigen
Ausführungen sind kaum verständlich und enthalten keine nachvollziehbare
Auseinandersetzung mit den Erwägungen des Appellationsgerichts. Die Beschwerde enthält
damit offensichtlich keine hinreichende Begründung. Auf sie ist im vereinfachten
Verfahren gemäss Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG durch das präsidierende Mitglied der
Abteilung nicht einzutreten.

E. 5
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten ( Art.
66 Abs. 1 BGG ). Demnach erkennt das präsidierende Mitglied:
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